
Technische und bauliche Massnahmen 
sind notwendige Voraussetzungen, 
um die Gewässer zu schützen. Die In-
haberschaft von Abwasseranlagen, 
Lagereinrichtungen und technischen 
Aufbereitungsanlagen für Hofdünger 
kontrollieren diese regelmässig und 
sorgen für einen einwandfreien Betrieb 
und die Wartung der Anlagen.

Dieses Merkblatt richtet sich auch 
an Ingenieure/innen, Architekten/
innen und Bauunternehmen, die 
an der Planung, Ausführung und 
Kontrollen von Anlagen auf Land-
wirtschaftsbetrieben beteiligt sind. 

Richtige Entwässerung auf einem 
Landwirtschaftsbetrieb

Häusliches Abwasser (Küche, Bad, 
WC, Waschmaschine usw.): Bei Wohn-
häusern von Landwirtschaftsbetrieben, 
mit mind. 8 Düngergrossvieheinhei-
ten Rindvieh- oder Schweinebestand, 
ausserhalb der Bauzone darf das Ab-
wasser zusammen mit der Gülle land-
wirtschaftlich verwertet werden. Der 
Anteil der auf dem Betrieb anfallen-
den (unverdünnten) Gülle muss min-
destens 25 % der Gesamtmenge be-
tragen (1 Teil Gülle / 3 Teile Wasser). 

Unverschmutztes Abwasser (Dach-
wasser, Brunnen, Hof- und Vorplätze): 
Unverschmutztes Abwasser kann di-
rekt in ein Gewässer abgeleitet oder 
möglichst oberflächlich in Form einer 
Terrainvertiefung versickert werden. 

Versickerungsanlagen und Einleitun-
gen in ein Gewässer sind bewilligungs-
pflichtig. Für die Verdünnung der Gülle 
im Sommer kann das Dachwasser mit 
einer Umstellvorrichtung in die Gülle-
grube abgeleitet werden. Je nach Be-
lastung des Wassers ist empfohlen, ein 
Schlammsammler vorzuschalten.

Waschplatz: Zum Waschen von eige-
nen Motorfahrzeugen, Maschinen 
und Geräten ist ein dichter, befestigter 
Waschplatz zu errichten. Das anfallen-
de Abwasser muss über Mineralölab-
scheider in die Schmutzwasserkana-
lisation oder Schlammsammler in die 
Güllengrube geleitet werden.

Laufhöfe (permanent zugänglich, be-
festigter Boden): Die Entwässerung von 
Laufhöfen mit befestigtem Boden (Be-
ton, Asphalt etc.) muss direkt in die Gül-
legrube geleitet werden. Die Entwässe-
rung anderer Plätze des Hofareals und 
von Dächern darf nicht über den Lauf-
hof erfolgen.

Laufhöfe (nicht permanent zugänglich, 
unbefestigter Boden): Bei Laufhöfen mit 
unbefestigtem Boden (Schnitzel, Ver-
bundsteine etc.) kann in der Regel auf 
eine Entwässerung über eine Sicker-
leitung verzichtet werden. Falls eine 
Sickerleitung notwendig ist, ist diese in 
die Güllegrube zu entwässern. Kot und 
Mist sind täglich von der Lauffläche zu 
entfernen und auf dem Mistplatz oder 
in der Güllegrube zu deponieren. Holz-
schnitzel sind regelmässig (alle 3 – 5 

Jahre) auszuwechseln und als Festmist 
landwirtschaftlich oder gartenbaulich 
zu verwerten.
Freilandhaltung (z. B. Schweine): Die 
Tiere sind auf bewachsenen Flächen 
zu halten. Die Bodenstruktur darf nicht 
durch Verdichtung und Erosion beein-
trächtigt werden. Je nach Witterung 
und Jahreszeit sind die Parzellen ca. alle 
4 Monate zu wechseln; idealerweise ist 
eine Pause von 3 – 4 Jahren zwischen 
zwei Nutzungen derselben Parzelle 
einzuhalten. Nach jeder Nutzung muss 
die genutzte Parzelle sofort wieder an-
gesät werden (siehe Vollzugshilfe BAFU 
„Nährstoffe und Verwendung von Dün-
gern in der Landwirtschaft“).

Mistplätze: Mist muss auf einer dich-
ten, mit einem Randabschluss ver-
sehenen Betonplatte gelagert werden, 
von der das Mistwasser in die Vor- oder 
Güllegrube abfliessen kann.

Mistzwischenlager im Feld: 
Siehe separates Merkblatt.

Hochsilo: Anfallendes Silowasser und 
das Wasser der Silovorplätze müssen 
direkt in die Güllegrube abgeleitet wer-
den; für die Ableitung sind säurefeste 
Rohrmaterialien zu verwenden. Falls 
eine direkte Ableitung in die Güllegru-
be nicht möglich ist, muss eine separa-
te, dichte Grube erstellt werden.

Flachsilo / Fahrsilo: Es darf weder Silo-
saft noch verunreinigtes Wasser in den 
Untergrund versickern oder in ein Ge-
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Der richtige Umgang mit Abwasser in der Landwirtschaft ist unerlässlich, um eine Verschmutzung der Gewässer (auch 
unterirdische) zu verhindern. Die Hofdünger- und Siloanlagen, Laufhöfe, Wasch-, Betankungs- und Abstellplätze so-
wie Lager für Pflanzenschutzmittel und andere Betriebsmittel sind nach den aktuellen Gewässerschutzbestimmun-
gen zu erstellen.
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wässer gelangen. Der Siloplatz und die 
Verladefläche muss in die Güllegrube 
oder in einen abflusslosen Schacht ent-
wässert werden. 
Wasser aus nicht benutzten, sauberen 
Silos (besensauber) kann in das angren-
zende Wiesland versickert werden.

Siloballen: Silage in Folien muss auf 
flachem Untergrund gelagert werden. 
Eine Beschädigung der Plastikfolie 
durch Tier- oder Maschineneinwirkung 
muss verhindert werden.

Güllegruben: Lagereinrichtungen für 
flüssige Hofdünger müssen dicht und 
funktionsfähig sein. Güllebehälter sind 
nach den anerkannten Regeln der 
Technik fachgerecht und durch aus-
gewiesene Fachleute zu planen, zu 
realisieren und auch abzunehmen.  
Unsachgemässe Planung und Bauaus-
führung kann nachteilige Wirkungen 
auf die Wasserqualität des Grundwas-
sers, der Bäche, Flüsse und Seen haben.

Gülleentnahmestellen: Es darf keine 
Gülle in das umliegende Gelände oder 
in ein Gewässer abfliessen. Der Platz soll-
te mind. 2,50 x 2,50m aufweisen. Kann 
die Entnahmestelle nicht direkt in die 
Güllegrube entwässert werden, ist ein 
separater Sammelschacht zu erstellen.  
Bestehende Gülleentnahmeplätze müs 
sen nicht zwingend betoniert werden. 
In jedem Fall muss der Inhalt des Gülle-
schlauches nach dem Füllen in die Gru-
be entleert werden können.

Remisen: Abstellplätze für motorbe-
triebene Fahrzeuge etc. sind mit dich-
tem Belag zu versehen und mit Gefälle 
zur Rückwand oder einem Totschaft zu 
erstellen. Es darf kein Treibstoff oder 
Öl oberflächlich wegfliessen oder ver-
sickern.

Dieseltank / Heizöltank: Fass- und 
Tanklager ab 450 l wassergefährden-
der Flüssigkeiten benötigen eine Be-
willigung. Fasslager sind mit Auffang-
wannen (mind. Auffangvolumen des 
grössten Gebindes) und Kleintanks mit 
100 %-Auffangwannen zu versehen.

Diese Anlagen dürfen nur mit gülti-
gem Tankdokument befüllt werden. 
Für die Ausstellung der Tankdokumen-
te ist die Kantonale Feuerpolizei zustän-
dig. Der Betankungsplatz ist möglichst 
zu überdachen und mit einem dichten 
Belag zu versehen. Weitere feuerpoli-
zeiliche Auflagen bleiben vorbehalten 
(Kontakt: Kantonale Feuerpolizei, Sarah 
Sterchi, Herrenacker 9, 8200 Schaffhau-
sen, 052 632 73 43, sarah.sterchi@sh.ch).

GüKo (Güllegrubenkontrolle): Das Inter-
kantonale Labor (IKL) organisiert die pe-
riodischen Dichtigkeitskontrollen von 
Güllegruben und die Kontrolle des Zu-
stands der Liegenschaftsentwässerung. 
Aufgrund des Alters der Güllegrube 
und der Gewässergefährdung (Lage im 
Gewässerschutzbereich) fordert das IKL 
die Landwirte zur Kontrolle auf. Diese 
wird in Zusammenarbeit zwischen dem 
MBR Thurgau und dem MBR Schaffhau-
sen als Branchenlösung durchgeführt. 

Grundkontrollen Gewässerschutz: 
Diese Kontrollen werden neu alle 4 
Jahre durchgeführt. Anhand von 13 
Punkten lässt sich überprüfen, ob ein 
Betrieb die wichtigsten Anforderun-
gen an den Gewässerschutz erfüllt. Es 
ist eine visuelle Kontrolle, es werden 
keine Dichtheitsprüfungen durchge-
führt. Ziel ist es, die grössten Risiken 
und mögliche Fehler zu erfassen. Un-
ter folgendem Link finden Sie weitere 
Informationen der agridea: https://
agridea.abacuscity.ch/de/A~3496  
Die Landwirtschaftsbetriebe können 
sich mit diesem Merkblatt vorbereiten 
und selber kontrollieren, ob sie im Ge-
wässerschutz fit sind.

Positivbeispiel: neu erstellter Diesel-Betankungsplatz


